
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einführung technischer Regelwerke für das 
Straßenwesen im Land Brandenburg 

 
Merkblatt für die Organisation und Durchführung der Streckenwartung, Aus-

gabe 2024 
 

Runderlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, 
Abteilung 4, Nr. 16/2024 – Verkehr 

 
Sachgebiet 10.1: Straßenbetriebsdienst; Betriebsdienst 

   
Vom 29. November 2024 

 
 

Der Runderlass richtet sich an  
- die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg 
 
 
Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nummer 21/2024 vom 12. 
November 2024 hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) das 
„Merkblatt für die Organisation und Durchführung der Streckenwartung“, Ausgabe 
2024 amtlich bekanntgegeben. 
 
Das vorliegende Merkblatt beschreibt die rechtlichen und organisatorischen Anfor-
derungen an die Streckenwartung und ihre Einordnung in das Konzept eines leis-
tungsfähigen Straßenbetriebsdienstes. Es nimmt Bezug auf das Leistungsheft für 
den Straßenbetrieb auf Bundesfernstraßen (Leistungsheft), in dem die einzelnen 
Leistungspositionen definiert sind. 
 
Hiermit wird das „Merkblatt für die Organisation und Durchführung der Strecken-
wartung“, Ausgabe 2024 für den Bereich der Bundesstraßen im Land Brandenburg 
eingeführt. Im Interesse einer einheitlichen Handhabung ist für den Bereich der Lan-
desstraßen des Landes Brandenburg analog zu verfahren. 
 
Es ersetzt den Maßnahmenkatalog Straßenunterhaltung und Betrieb MK 6d „Opti-
mierung von Einsatzverfahren – Streckenwartung“ vom 30.09.1998. 
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Über die Erfahrungen mit der Anwendung des Merkblattes ist dem Ministerium für 
Infrastruktur und Landesplanung bis zum 31. Dezember 2026 zu berichten. 
 
 
Im Auftrag  
 
Hartwig Rolf 
 

 
 
 
Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Un-
terschrift gültig. 

 


